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Satzung zur Änderung der Satzung über die Straßenreinigung der 
Stadt Augsburg 

 
Aufgrund der Art. 23 und 24 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. 
S. 737), erlässt die Stadt Augsburg folgende Satzung: 
 

§ 1 
 
Die Anlage (Straßenverzeichnis) zur Satzung über die Straßenreinigung der Stadt Augsburg (Straßenreinigungssatzung) vom 
26.04.1972 (Amtsblatt S. 62), zuletzt geändert durch Satzung vom 11.12.2019 (Amtsblatt S. 401 f), wird wie folgt geändert: 
 
1. Nachstehende öffentliche Straßen werden entsprechend der alphabetischen Reihenfolge eingefügt: 
 
 Öffentliche Straße     Reinigungsklasse 

 
 Alfred-Nobel-Straße       5 
  
 Bannackerstraße mit Stichstraße        5 
 
  

2. Folgende Straßen werden aus dem Straßenverzeichnis gelöscht: 
 
 Öffentliche Straße  Reinigungsklasse 
 
 Bannackerstraße   5 
 
 Rahmgartengäßchen  5 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Augsburg, den 12.10.2020 
 
 
Eva Weber 
Oberbürgermeisterin 
 
 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  

und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 
 

Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 13.10.2020 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630-BA-2020-545-1 
Bauvorhaben: Anbau Wellnessbereich an ein Einfamilienhaus - Tektur zu BA-2020-199-1 
Baugrundstück:  Zobelstr. 17 
Flur Nr.:  6017/8, Gemarkung: Augsburg 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 144 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Wöhr, unter der Rufnummer 324-4628 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 13.10.2020 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630-BA-2020-37-1 
Bauvorhaben: Umbau und Nutzungsänderung von Gewerbe in Wohnen im EG und Anbau von Balkonen 
Baugrundstück:  Herrenbachstr. 53, 55 
Flur Nr.:  5792/2, Gemarkung: Augsburg 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 144 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Wöhr, unter der Rufnummer 324-4628 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt  

 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 14.10.2020 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630-BA-2020-563-1 
Bauvorhaben: Erweiterung eines bestehenden Einfamilienhauses mit einer Dachgaube, Terrassenüberdachung und 

Carport; Ausbau des bestehenden Dachgeschosses 
Baugrundstück:  Weldener Weg 2 
Flur Nr.:  620/155, Gemarkung: Oberhausen 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
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Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 147 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Kessler, unter der Rufnummer 324-4618 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4  
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 14.10.2020 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2020-28-1 
Bauvorhaben: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit Tiefgarage 
Baugrundstück:  Schönbachstr. 14, 14a 
Flur Nr.:  3977/23, 3977/22, Gemarkung: Augsburg, Oberhausen 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 141 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Minig-Berndsen, unter der Rufnummer 324-4619 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 
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- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 14.10.2020 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen: 
Aktenzeichen: 630-BA-2019-581-2 
Bauvorhaben: Errichtung eines Schutzraumes für eine neue Waldkindergartengruppe 
Baugrundstück:  Gentnerstr. 
Flur Nr.:  5535/67, Gemarkung: Augsburg 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 243 (II. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit dem 
Sachbearbeiter, Herr Schmitz, unter der Rufnummer 324-4625 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form.Die Klage muss den Kläger, den Beklagten 
(Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Be-
gründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 
und 5 Bayerische Bauordnung (BayBO) 

 
Die Stadt Augsburg - Bauordnungsamt - hat am 21.10.2020 folgenden Baugenehmigungsbescheid erlassen:  
Aktenzeichen: 630-EB-2020-35-1 
Bauvorhaben: Neubau einer Studentenappartementanlage - EB zu BA-2019-535-1 
Baugrundstück:  Zirbelstr. 53 c 
Flur Nr.:  895/3, Gemarkung: Oberhausen 
Das o.g. Bauvorhaben wird nach Maßgabe dieses Bescheides und der beiliegenden geprüften Bauvorlagen genehmigt. 
Die beigefügten Beiblätter sind Bestandteil dieses Bescheides. 
Gründe: 
Die Stadt Augsburg ist zur Entscheidung über den Bauantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Satz 2 BayBO und Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG 
sachlich und örtlich zuständig. 
Das o.g. Bauvorhaben ist gemäß Art. 55 Abs. 1 BayBO genehmigungspflichtig. 
Die Genehmigung konnte nach Maßgabe der Prüfvermerke und der in den Beiblättern festgesetzten Nebenbestimmungen erteilt 
werden (Art. 68 BayBO). 
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Hinweis: 
Aufgrund der Vielzahl der betroffenen Nachbarn konnte die Zustellung der Baugenehmigung durch diese öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage dieser Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO 
als bewirkt. 
Die Baugenehmigung einschließlich der genehmigten Planunterlagen kann im Bauordnungsamt, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg 
in Zimmer 141 (I. Stock) während der üblichen Parteiverkehrszeiten eingesehen werden. Es wird jedoch empfohlen, mit der 
Sachbearbeiterin, Frau Minig-Berndsen, unter der Rufnummer 324-4619 hierfür einen Termin zu vereinbaren. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Korn-
hausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch (siehe Hinweise) in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Augsburg) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung 

- Nach der Neufassung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung (AGVwGO), in Kraft ab 01.07.2007, 
entfällt das Widerspruchsverfahren (Art. 15 Abs. 2 AGVwGO n.F.). Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid 
Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nä-
here Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig. 

 
 
Stadt Augsburg -Referat 6- 
Bauordnungsamt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

am Dienstag, den 10.11.2020 
findet um 09.00 Uhr 

 
im Infozentrum der 

AVA Abfallverwertung Augsburg KU 
Am Mittleren Moos 60 

86167 Augsburg 
 

eine öffentliche Sitzung 
 

des Abfallzweckverbandes Augsburg statt. 
 
 
 
 
 

Dr. Klaus Metzger 
Landrat 
Verbandsvorsitzender 
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T A G E S O R D N U N G 

 
für die 198. AZV-Verbandsversammlung (öffentlich) 

am 10.11.2020 
im Infozentrum der AVA Abfallverwertung Augsburg KU 

 
1. Genehmigung der Niederschrift über die 197. AZV-Verbandsversammlung vom 21.07.2020  

(Niederschrift wurde mit Schreiben vom 30.09.2020 versandt) 
2. Änderung der Satzung zur Regelung der Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates der AVA Abfallverwertung 

Augsburg gemeinsames Kommunalunternehmen und AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen 
3.  Änderung der Satzung für die AVA Abfallverwertung Augsburg Kommunalunternehmen;§ 6 Einberufung und Beschlüsse des 

Verwaltungsrates 
4. Verschiedenes 

 
 
 
Dr. Klaus Metzger 
Landrat 
Verbandsvorsitzender 
 
 

AWS-Jahresabschlüsse 2016 und 2017 
 
Jahresabschluss zum 31.12.2016 des aws 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.09.2020 den Jahresabschluss 2016 mit einer Bilanzsumme von 87.217.121,66 Euro fest-
gestellt und beschlossen den Jahresgewinn von 1.276.892,78 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.  
Für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde Entlastung erteilt. 
Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
„Für den Jahresabschluss und den Lagebericht 2016 in der aus den Anlagen 1 und 2 ersichtlichen Fassung haben wir am 
28.11.2017 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebs Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg, für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Durch Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO wurde der Prüfungsgegenstand 
erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes i.S. von § 53 Abs. 1 Nr. 2 
HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung und die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Eigenbetriebes liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO unter Beachtung der KommPrV und 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenom-
men. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass 
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstan-
dungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung des Eigenbetriebes 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
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Vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 und 3 KommPrV: 
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der Be-
triebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden 
geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.“ 
 
München, 28.11.2017 
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 
 
gez. 
 
Helmut Wiedemann 
Wirtschaftsprüfer 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 und der Lagebericht liegen ab dem Tag der Veröffentlichung für jeden Interessenten an 
sieben Tagen während der Dienststunden im aws, Riedingerstraße 40, Zimmer 21 zur Einsichtnahme auf. 
 
gez. 
 
Reiner Erben 
Berufsmäßiger Stadtrat und Werkleiter 
 
Jahresabschluss zum 31.12.2017 des aws 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.09.2020 den Jahresabschluss 2017 mit einer Bilanzsumme von 97.856.934,02 Euro fest-
gestellt und beschlossen eine Eigenkaptialentnahme von 202.500 Euro durchzuführen und den Jahresgewinn von 889.597,78 Euro 
auf neue Rechnung vorzutragen.  
Für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde Entlastung erteilt. 
Die mit der Prüfung beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
„Für den Jahresabschluss und den Lagebericht 2017 in der aus den Anlagen 1 und 2 ersichtlichen Fassung haben wir am 
01.02.2019 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebs Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg, für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Durch Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO wurde der Prüfungsgegenstand 
erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes i.S. von § 53 Abs. 1 Nr. 2 
HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und Bestimmungen der Betriebssatzung und die wirtschaftlichen Verhält-
nissse des Eigenbetriebes liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grund-
lage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben. 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO unter Beachtung der KommPrV und 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenom-
men. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass 
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstan-
dungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung des Eigenbetriebes 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Ver-
hältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Vor dem Hintergrund der auf dieser Grundlage gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 und 3 KommPrV: 
Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften und der Be-
triebssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-
triebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden 
geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.“ 
 
München, 01.02.2019 
Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 
 
gez. 
 
Helmut Wiedemann 
Wirtschaftsprüfer 
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Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 und der Lagebericht liegen ab dem Tag der Veröffentlichung für jeden Interessenten an 
sieben Tagen während der Dienststunden im aws, Riedingerstraße 40, Zimmer 21 zur Einsichtnahme auf. 
 
gez. 
 
Reiner Erben 
Berufsmäßiger Stadtrat und Werkleiter 
 
 

 
Verkehrsbeschränkungen an Allerheiligen im Bereich der Augsburger Friedhöfe 

 
Um einen möglichst sicheren und reibungslosen Verkehrsablauf an Allerheiligen im Bereich der Augsburger Friedhöfe zu gewähr-
leisten, hat das Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr der Stadt Augsburg für die Zeit vom 30.10.2020 bis einschließlich 01.11.2020 die 
nachstehend aufgeführten verkehrsbehördlichen Maßnahmen angeordnet. Gleichzeitig wird auf die bestehenden Parkmöglichkeiten 
hingewiesen. 
 
Westfriedhof: 
Die Graf-Bothmer-Straße, die Straße „Hinter den Gärten“ sowie der Mittlere Weg werden mit erlaubter Fahrtrichtung von der Stadt-
berger Straße zur Straße „Hinter den Gärten“ zur Einbahnstraße erklärt. 
Das Halten wird auf der Westseite der Deutschenbaurstraße im Bereich des Friedhofes, auf der Westseite der Wilhelm-Wörle-Straße 
und auf der Nordseite der Pater-Roth-Straße zwischen Koboldstraße und Wilhelm-Wörle-Straße unterbunden. 
Darüber hinaus wird das Halten auf der Westseite der Ulrich-Schwarz-Straße und auf der Nordseite der Straße „Am 
Pferseer Feld“ untersagt. Der Bereich vor dem Haupteingang (Rondell) wird wegen des Blumenverkaufs für Fahrzeuge 
(ausgenommen Gärtnereifahrzeuge) gesperrt.  
Parkmöglichkeiten stehen im Umfeld des Friedhofes nur in begrenztem Umfang zur Verfügung.  
 
Nordfriedhof: 
Das Halten wird auf der Ostseite der Hirblinger Straße zwischen Anwesen Nr. 24 und Einmündung Thomas-Breit-Straße, sowie auf 
der Westseite des Talweges und auf dem Gablinger Weg untersagt. Parkmöglichkeiten bestehen u. a. auf der Ostseite des Talwe-
ges, dem Parkplatz am Gablinger Weg und in der Bgm.-Bunk-Straße. 
 
Alter Ostfriedhof: 
In der Stätzlinger Straße wird in Höhe des Friedhofeinganges auf ca. 30 m Länge und auf der Westseite der Zufahrtsstraße zum 
Alten Ostfriedhof im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße eine Kurzparkzone (Höchstparkdauer 1 Stunde) mit Parkscheibenpflicht 
eingerichtet. 
 
Neuer Ostfriedhof: 
Parkmöglichkeiten bestehen auf dem Parkplatz neben dem Haupteingang. Außerdem besteht für die Friedhofsbesucher die Mög-
lichkeit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln den Neuen Ostfriedhof zu erreichen. 
 
Hermanfriedhof: 
In der Hermanstraße wird vom 30.10.2020 bis 01.11.2020 im Bereich des Friedhofes eine  
2-Stunden-Kurzparkzone mit Parkscheibenpflicht eingerichtet. 
 
Protestantischer Friedhof: 
Am 31.10.2020 und 01.11.2020 stehen an der Fachhochschule Augsburg im Brunnenlechgäßchen sowie auf dem Parkplatz in der 
Frischstraße für Friedhofbesucher Parkmöglichkeiten zur Verfügung. 
 
Friedhof Göggingen: 
Parkmöglichkeiten sind auf dem Parkplatz am Friedhofweg sowie in der Parkbucht entlang der Apprichstraße vorhanden. 
 
Neuer Friedhof Haunstetten: 
Auf der Westseite der Hopfenstraße zwischen Inninger Straße und Roggenstraße wird das Parken untersagt. Im übrigen Bereich 
der Hopfenstraße sowie in der Roggenstraße stehen Parkplätze zur Verfügung. 
Ansprechpartner: Tiefbauamt, Abt. Straßenverkehr 
Sachbearbeiter:    Herr Sirch  
                             Tel.: 324-9215 
 
Stadt Augsburg 
Tiefbauamt 
Abt. Straßenverkehr 
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Bewerbungsfristen 2021: 
Augsburger Frühjahrsdult 
Gögginger Frühlingsfest 

 
Bewerbungen zur Augsburger Frühjahrsdult (Georgidult) 2021 
 
Die Frühjahrsdult 2021 findet vom 03. April bis 18. April 2021 zwischen Vogeltor und Jakobertor statt. 
Falls Sie gerne als Marktbeschicker an der Augsburger Dult teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine schriftliche Bewerbung mit 
Informationen zu folgenden Punkten bis spätestens 5. Januar 2021 (maßgeblich ist der Posteingang beim Veranstalter) an die unten 
genannte Adresse:  
 
Persönliche Daten (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer/Handynummer, Email)  
 
Konzept, Darstellung und Beschreibung der Waren oder Dienstleistungen,  
 
Erfahrungen aus der Tätigkeit im Reisegewerbe,  
 
Art, Größe, Tiefe und Höhe des Geschäftes,  
 
technische Daten (Stromanschluss usw.),  
 
neuestes Bildmaterial sowie Angaben zur Größe der Verkaufsfläche.  
 
Hinweis: Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Frist für eine evtl. Genehmigungsfiktion erst ab 6. Januar 2021 beginnt. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon: 08 21/3 24-39 05  
Telefax: 08 21/3 24-39 02  
Email: marktamt.stadt@augsburg.de  
 
 
Stadt Augsburg  
Marktamt 
Fuggerstraße 12 a  
86150 Augsburg 
 
 
 

Bewerbung zur Augsburger Frühjahrsdult ____________ (Jahr) 
Bewerbungsschluss am 05.01. des laufenden Jahres (Ausschlussfrist) 

 
Zuname, Vorname des Bewerbers (Firma) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Anschrift: _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Telefon: ______________________  Handy-Nr:____________________________ 
 
E-Mail:  _______________________  Fax: ________________________________ 
 
Geschäftsart:__________________________________________________________________ 
 
Frontmeter: ____________  Tiefe: ___________  Höhe:____________________ 
 
Stromanschluss            220 V    _________ KW  Kraftstrom           ___________ KW 
 
Konkrete Beschreibung des Warenangebots (keine Warengruppen!)  
(evtl. auf Extrablatt detailliert) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Steuern: Finanzamt: __________________    Steuer-Nr.:  __________________ 
Gewerbeanmeldung: in ___________________   auf den Namen: __________________ 
 
Eine Haftpflichtversicherung besteht:     Ja       Nein  
              bei ________________________________________ 
 
Ein Rechtsanspruch auf Zulassung ist mit der Bewerbung nicht vorhanden.  
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Im Falle einer Zulassung besteht kein Anspruch auf einen bestimmten  
Platz oder ein bestimmtes Warensortiment.  
Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen  
und Gewissen gemacht habe. 
Unrichtige Angaben können zum Ausschluss von der Frühjahrsdult führen.  
 
_____________________________________ _________________________________ 
Ort, Datum       Stempel, Unterschrift 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon: 08 21/3 24-39 05  
Telefax: 08 21/3 24-39 02  
Email: marktamt.stadt@augsburg.de  
 
Stadt Augsburg  
Marktamt 
Fuggerstraße 12 a  
86150 Augsburg 
 
 

Bewerbungen zum Gögginger Frühlingsfest 2021 
 
Das Gögginger Frühlingsfest 2021 findet vom 13. März bis 21. März 2021 auf dem Festplatz an der Pfarrer-Bogner-Str. in 86199 
Augsburg (Göggingen) statt. 
 
Falls Sie gerne als Beschicker an dem Gögginger Frühlingsfest teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine schriftliche Bewerbung 
mit Informationen zu folgenden Punkten bis spätestens 5. Januar 2021 (maßgeblich ist der Posteingang beim Veranstalter) an die 
unten genannte Adresse:  
 
Persönliche Daten (Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer/Handynummer, Email)  
 
Art, Größe, Tiefe und Höhe des Geschäftes,  
 
technische Daten (Stromanschluss usw.),  
 
neuestes Bildmaterial.  
 
Hinweis: Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Frist für eine evtl. Genehmigungsfiktion erst ab 6. Januar 2021 beginnt. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
Telefon: 08 21/3 24-39 12 
Telefax: 08 21/3 24-39 02 
Email: marktamt.stadt@augsburg.de  
 
Stadt Augsburg  
Marktamt 
Fuggerstraße 12 a  
86150 Augsburg 
 
 

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
 

a) Stadt Augsburg, Referat 6, Zentralstelle Vergabewesen, Rathausplatz 1, Zi. 428, 86150 Augsburg,  
E-Mail: vergabe.baureferat@augsburg.de   

b)  Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 

c) elektronisch unter www.vergabe.bayern.de, Verg.-Nr. 661 20 S 12 

d) Kanalsanierung in geschlossener Bauweise 

e) Stadt Augsburg, Bayern [Ortsteile Augsburg Mitte Nord] 

f) Kanalsanierung Augsburg Mitte Nord 204-BA2Renovierung von 42 Haltungen DN 300-500 rd. 1,6 km incl. Anbindungsarbeiten, 
etwaige Wasserhaltung, Verkehrsrecht usw.  

i) Ausführungszeitraum: 
2. BA: 15.12.2020 bis 30.09.2021 

n) 05.11.2020, 10:30 Uhr 

p)  siehe c) 

q)  Deutsch 
x)  Nachprüfstelle i. S. v. § 31 VOB/A ist die VOB-Stelle der Regierung von Schwaben, Fronhof 

10, 86150 Augsburg 
 
Stadt Augsburg 
Referat 6 
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Vormerkzeiten in den Städtischen Kindertageseinrichtungen 

 
In der Zeit vom 11.01.2021 bis einschließlich 26.02.2021 werden in den Städtischen Kindertageseinrichtungen Anträge für die 
Vergabe von Plätzen für die Zeit ab 01.09.2021 entgegengenommen. Die exakten Wochentage und die täglichen Zeiten werden 
in der jeweiligen Kindertageseinrichtung ausgehängt.  
 
Amt für Kindertagesbetreuung 
Kita Stadt Augsburg 
 
 


